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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen 

der EMW Filtertechnik GmbH 

I. Anwendung, Allgemeines 

 
Alle Lieferungen und die damit in Zusam-
menhang stehenden Leistungen erfolgen 
ausschließlich auf der Grundlage dieser 
Verkaufs- und Lieferbedingungen.   

 
Entgegenstehenden oder abweichenden 
Geschäftsbedingungen des Bestellers wird 
hiermit widersprochen, es sei denn der 
Lieferer hat ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt.  
 
Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen 
gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen 
auch für künftige Geschäfte, bei denen 
nicht ausdrücklich auf sie Bezug genom-
men ist, sofern sie dem Besteller bei einem 
früher vom Lieferer bestätigten Auftrag 
zugegangen sind.  

 
Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen 
gelten nur gegenüber Unternehmern, juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder einem öffentlich rechtlichen Sonder-
vermögen.  
 
Die Angebote des Lieferers sind freiblei-
bend und unverbindlich. Die im Angebot 
des Lieferers aufgeführten Daten und die 
zum Angebot gehörenden Unterlagen wie 
Prospekte, Abbildungen, Zeichnungen, 
Pläne, Berechnungstabellen sowie Maß- 
und Gewichtsangaben, sind nur annähernd 
maßgebend. Aufträge werden erst durch 
die schriftliche Auftragsbestätigung des 
Lieferers verbindlich. In der schriftlichen 
Auftragsbestätigung des Lieferers werden 
endgültig alle Vereinbarungen über den 
Vertragsinhalt festgelegt und sind verbind-
lich, sofern der Besteller nicht umgehend 
schriftlich widerspricht. Nebenabreden und 
Änderungen bedürfen der schriftlichen 
Bestätigung des Lieferers.  
 
II. Preise 
 
Wenn nichts anderes im Auftrag bestätigt, 
gelten die Preise ab Werk, in jedem Falle 
ausschließlich Fracht, Zoll, Einfuhrneben-
abgaben und Verpackung, zuzüglich der 
jeweils gültigen gesetzlichen Mehr-
wertsteuer. 

 
Ändern sich nach Abgabe des Angebotes 
oder nach Auftragsbestätigung bis zur 
Lieferung die maßgebenden Kostenfakto-
ren wesentlich, so werden sich Lieferer und 
Besteller über eine Anpassung der Preise 
und der Kostenanteile für Formen verstän-
digen. 
 
Ist die Abhängigkeit des Preises vom Teile-
gewicht vereinbart, ergibt sich der endgülti-
ge Preis aus dem Gewicht der freigegebe-
nen Ausfallmuster. 
Der Lieferer ist bei neuen Aufträgen (= 
Anschlussaufträgen) nicht an vorhergehen-
de Preise gebunden. 
 
III. Liefer- und Abnahmepflicht 
 

Die vom Lieferer angegebenen Lieferfristen 
sind unverbindlich, es sei denn, in der schriftli-
chen Auftragsbestätigung werden ausdrücklich 
verbindliche Fristen genannt. Ihre Einhaltung 
durch den Lieferer setzt voraus, dass alle 
kaufmännischen und technischen Fragen zwi-
schen den Vertragsparteien geklärt sind und 
der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtun-
gen, wie z. B. Beibringung der erforderlichen 
behördlichen Bescheinigungen oder Genehmi-
gungen oder die Leistung einer Anzahlung, 
erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert 
sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, 
soweit der Lieferer die Verzögerung zu vertre-
ten hat. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter 
dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung. Die Lieferfrist ist eingehalten, 
wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand 
das Werk verlassen hat oder die Versandbe-
reitschaft mitgeteilt ist, sofern nicht ausnahms-
weise etwas anderes vereinbart wurde. Soweit 
eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei 
berechtigter Abnahmeverweigerung – der 
Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die 
Meldung der Abnahmebereitschaft. Mit Mel-
dung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft 
gilt die Lieferfrist als eingehalten, wenn sich die 
Versendung ohne Verschulden des Lieferers 
verzögert oder unmöglich ist.     

 
Wird eine vereinbarte Lieferfrist infolge eigenen 
Verschuldens des Lieferers nicht eingehalten 
und kommt der Lieferer in Verzug und erwächst 
dem Besteller hieraus ein Schaden, so ist, falls 
der Lieferer nicht grob fahrlässig oder vorsätz-
lich gehandelt hat, der Besteller unter Aus-
schluss weiterer Ansprüche nach Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist berechtigt, eine pau-
schalierte Verzugsentschädigung zu fordern. 
Die pauschalierte Verzugsentschädigung be-
trägt 0,5 % für jede vollendete Woche des 
Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 
% des Rechnungswertes desjenigen Teils der 
Gesamtlieferung/Leistung, der infolge der 
Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht ver-
tragsgemäß genutzt werden kann. Weiterge-
hende Ansprüche des Bestellers sind auch 
nach Ablauf einer dem Verkäufer etwa gesetz-
ten Frist zur Lieferung/Leistung ausgeschlos-
sen, diese Begrenzung gilt nicht bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit des Lieferers. Die 
vorstehende Begrenzung gilt ebenfalls nicht bei 
Haftung wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Eine Änderung 
der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist 
mit den vorstehenden Regelungen nicht ver-
bunden.  

 
Wenn nicht anders vereinbart, sind Teillieferun-
gen und Teilleistungen zulässig, es sei denn die 
Teillieferung oder Teilleistung ist für den Bestel-
ler nicht von Interesse.  
  
Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von 
Laufzeit, Fertigungslosgrößen und Abnahme-
terminen kann der Lieferer spätestens drei 
Monate nach Auftragsbestätigung eine verbind-
liche Festlegung hierüber verlangen. Kommt 
der Besteller diesem Verlangen nicht innerhalb 
von drei Wochen nach, ist der Lieferer berech-
tigt, eine zweiwöchige Nachfrist zu setzen und 
nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten 
und/oder Schadensersatz zu fordern. 
 
Erfüllt der Besteller seine Abnahmepflichten 
nicht, so ist der Lieferer, unbeschadet sonstiger 
Rechte nicht an die Vorschriften über den 
Selbsthilfeverkauf gebunden, kann vielmehr 

den Liefergegenstand nach vorheriger 
Benachrichtigung des Bestellers freihän-
dig verkaufen. Werden der Versand bzw. 
die Abnahme des Liefergegenstandes 
aus Gründen verzögert, die der Besteller 
zu vertreten hat, so werden ihm, begin-
nend einen Monat nach Meldung der 
Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, 
die durch die Verzögerung entstandenen 
Kosten berechnet. 

 
Ereignisse höherer Gewalt berechtigen 
den Lieferer, die Lieferung/Leistung um 
die Dauer der Behinderung und einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszu-
schieben, oder wegen des noch nicht 
erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder 
teilweise zurückzutreten; diese Ereignisse 
hat der Lieferer nicht zu vertreten. Der 
Lieferer hat auch bei verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen Liefer- und 
Leistungsverzögerungen aufgrund höhe-
rer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, 
die dem Lieferer die Lieferung/Leistung 
nicht nur vorübergehend wesentlich 
erschwert oder unmöglich macht, nicht zu 
vertreten. Der höheren Gewalt stehen 
Streik, Aussperrung oder unvorhersehba-
re, unvermeidbare Umstände, z. B. Be-
triebsstörungen, gleich, die dem Lieferer 
die rechtzeitige Lieferung/Leistung trotz 
zumutbarer Anstrengungen unmöglich 
machen; den Nachweis darüber hat der 
Lieferer zu führen. Dies gilt auch, wenn 
die vorgenannten Behinderungen wäh-
rend eines Verzuges oder bei einem 
Unterlieferanten  eintreten. 
Der Besteller kann den Lieferer auffor-
dern, innerhalb von zwei Wochen zu 
erklären, ob er zurücktreten will, oder 
innerhalb einer angemessenen Nachfrist 
liefern will. Erklärt er sich nicht, kann der 
Besteller vom nicht erfüllten Teil des 
Vertrages zurücktreten. 
Der Lieferer wird den Besteller unverzüg-
lich benachrichtigen, wenn ein Fall höhe-
rer Gewalt eintritt. Er hat Beeinträchti-
gungen des Bestellers so gering wie 
möglich zu halten, ggf. durch Herausgabe 
der Formen für die Dauer der Behinde-
rung. 
  
Der Lieferer behält sich handelsübliche 
oder technisch nicht vermeidbare Abwei-
chungen von physikalischen und chemi-
schen Größen einschließlich Farben, 
Rezepturen, Verfahren und das Einset-
zen von Rohstoffen vor, soweit dies dem 
Kunden nicht unzumutbar ist. Im Übrigen 
ist der Lieferer berechtigt, Abweichungen 
von den seinen Angeboten und Auftrags-
bestätigungen beigegebenen Zeichnun-
gen und Beschreibungen, die durch 
Fabrikationsrücksichten oder durch Ver-
besserungen, Erfahrungen und Fortschrit-
te der Technik bedingt werden, ohne 
Genehmigung des Bestellers vorzuneh-
men, sofern Mehrkosten deswegen vom 
Lieferer nicht berechnet werden.  

 

IV. Verpackung, Versand, Gefahren-
übergang und Annahmeverzug 

 
Sofern nicht anders vereinbart, wählt der 
Lieferer Verpackung, Versandart und 
Versandweg. 
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Die Gefahr geht auf den Besteller über, 
wenn der Liefergegenstand das Werk 
verlassen hat, und zwar auch dann, wenn 
Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer 
noch andere Leistungen, z. B. die Versand-
kosten oder Anlieferung und Aufstellung, 
übernommen hat. Hat eine Abnahme zu 
erfolgen, muss diese unverzüglich zum 
Abnahmetermin, hilfsweise nach der Mel-
dung des Lieferers über die Abnahmebe-
reitschaft durchgeführt werden. Der Bestel-
ler darf die Abnahme bei Vorliegen eines 
nicht wesentlichen Mangels nicht verwei-
gern.  
 
Verzögert sich oder unterbleibt der Versand 
oder die Abnahme infolge von Umständen, 
die der Lieferer nicht zu vertreten hat, geht 
die Gefahr vom Tage der Meldung der 
Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf 
den Besteller über.  
 
Auf schriftliches Verlangen des Bestellers 
wird die Ware auf seine Kosten gegen von 
ihm zu bezeichnende Risiken versichert. 
 

V. Eigentumsvorbehalt 

 
Die Lieferungen bleiben Eigentum des 
Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher dem 
Lieferer gegen den Besteller zustehender 
Ansprüche, auch wenn der Kaufpreis für 
besonders bezeichnete Forderungen be-
zahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das 
vorbehaltene Eigentum an den Lieferungen 
(Vorbehaltsware) als Sicherung für die 
Saldorechnung des Lieferers. Wird im 
Zusammenhang mit der Bezahlung des 
Kaufpreises eine wechselmäßige Haftung 
des Lieferers begründet, so erlischt der 
Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des 
Wechsels durch den Käufer als Bezoge-
nem. 

 
Eine Be- oder Verarbeitung durch den 
Besteller erfolgt unter Ausschluss des 
Eigentumserwerbs nach § 950 BGB im 
Auftrag des Lieferers; dieser wird entspre-
chend dem Verhältnis des Netto-
Fakturenwerts seiner Ware zum Netto-
Fakturenwert der zu be- oder verarbeiten-
den Ware Miteigentümer der so entstande-
nen Sache, die als Vorbehaltsware zur 
Sicherstellung der Ansprüche des Lieferers 
gemäß Absatz 1 dient. 
 
Bei Verarbeitung (Verbin-
dung/Vermischung) mit anderen, nicht dem 
Lieferer gehörenden Waren durch den 
Besteller gelten die Bestimmungen der §§ 
947, 948 BGB mit der Folge, dass der 
Miteigentumsanteil des Lieferers an der 
neuen Sache nunmehr als Vorbehaltsware 
im Sinne dieser Bedingungen gilt. 
 
Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
ist dem Besteller nur im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr und unter der Bedingung 
gestattet, dass er mit seinen Kunden eben-
falls einen Eigentumsvorbehalt gemäß den 
Absätzen 1 bis 3 vereinbart. Weiterhin ist 
eine Weiterveräußerung der Vorbehaltswa-
re dem Besteller nur gestattet, wenn er sich 
nicht in Zahlungsverzug befindet. Zu ande-
ren Verfügungen über die Vorbehaltsware, 

insbesondere Verpfändungen und Sicherheits-
übereignung, ist der Besteller nicht berechtigt. 

 
Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der 
Besteller hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung 
sämtlicher Ansprüche des Lieferers, die ihm 
aus der Weiterveräußerung entstehenden 
Forderungen und sonstigen berechtigten An-
sprüchen gegen seine Kunden mit allen Neben-
rechten an den Lieferer ab. Die Abtretung 
nimmt der Lieferer schon jetzt an. Auf Verlan-
gen des Lieferers ist der Besteller verpflichtet, 
dem Lieferer unverzüglich alle Auskünfte zu 
geben und Unterlagen auszuhändigen, die zur 
Geltendmachung der Rechte des Lieferers 
gegenüber den Kunden des Bestellers erforder-
lich sind. 

 
Wird die Vorbehaltsware vom Besteller nach 
Verarbeitung gemäß Absatz 2 und/oder 3 
zusammen mit anderen dem Lieferer nicht 
gehörenden Waren weiterveräußert, so gilt die 
Abtretung der Kaufpreisforderung gemäß Ab-
satz 5 nur in Höhe des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware des Lieferers. 

 
Übersteigt der Wert der für den Lieferer beste-
henden Sicherheiten dessen Gesamtforderun-
gen um mehr als 10%, so ist der Lieferer auf 
Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe 
von Sicherungen nach Wahl des Lieferers 
verpflichtet. 

 
Pfändungen oder Beschlagnahme der Vorbe-
haltsware von dritter Seite sind dem Lieferer 
unverzüglich anzuzeigen. Daraus entstehende 
Interventionskosten gehen in jedem Fall zu 
Lasten des Bestellers, soweit sie nicht von 
Dritten getragen sind. 

 
Der Lieferer ist u.a. bei vertragswidrigem Ver-
halten des Bestellers, insbesondere Zahlungs-
verzug, berechtigt, den Liefergegenstand zu-
rückzunehmen. Falls der Lieferer nach Maßga-
be vorstehender Bestimmungen von seinem 
Eigentumsvorbehalt durch Zurücknahme von 
Vorbehaltsware Gebrauch macht, ist er berech-
tigt, die Ware freihändig zu verkaufen oder 
versteigern zu lassen. Die Geltendmachung 
des Eigentumsvorbehalts und insbesondere 
das Herausgabeverlangen stellen keinen Rück-
tritt vom Vertrag dar, es sei denn der Lieferer 
hätte dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Die 
Rücknahme der Vorbehaltsware erfolgt zu dem 
erzielten Erlös, höchstens jedoch zu den ver-
einbarten Lieferpreisen. Weitergehende An-
sprüche auf Schadensersatz, insbesondere 
entgangenen Gewinn, bleiben vorbehalten. Der 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
berechtigt den Lieferer vom Vertrag zurückzu-
treten und die sofortige Rückgabe des Liefer-
gegenstandes zu verlangen.  
 
Der Besteller ist verpflichtet, den Vorbehaltsge-
genstand für den Lieferer sorgfältig zu verwah-
ren, auf eigene Kosten instand zu halten und zu 
reparieren sowie auf eigene Kosten ausrei-
chend zum Neuwert gegen Diebstahl, Bruch-, 
Feuer-, und Wasserschäden zu versichern. Er 
tritt seine Ansprüche aus den Versicherungs-
verträgen hierdurch im Voraus an den Lieferer 
ab, der die Abtretungen schon jetzt annimmt.  
 
Der Besteller legt dem Lieferer unaufgefordert 
einen Nachweis über einen ausreichenden 
Versicherungsschutz vor. Hat der Besteller 
nachweislich den Liefergegenstand nicht aus-
reichend versichert, so ist der Lieferer berech-

tigt aber nicht verpflichtet, den Lieferge-
genstand auf Kosten des Bestellers 
gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, und 
Wasserschäden zu versichern. 
 

VI.  Mängelhaftung und Sach-
mängel 

 
Maßgebend für Qualität und Ausführung 
der Erzeugnisse sind die Ausfallmuster, 
welche dem Besteller auf Wunsch vom 
Lieferer zur Prüfung vorgelegt werden. 
Der Hinweis auf technische Normen dient 
der Leistungsbeschreibung und ist nicht 
als Beschaffenheitsgarantie auszulegen.  

 
Wenn der Lieferer den Besteller außer-
halb seiner Vertragsleistung beraten hat, 
haftet er für die Funktionsfähigkeit und 
die Eignung des Liefergegenstandes nur 
bei ausdrücklicher schriftlicher vorheriger 
Zusicherung. 

 
Soweit keine förmliche Abnahme beim 
Besteller erfolgt, sind Mängel am Liefer-
gegenstand unverzüglich schriftlich, 
spätestens jedoch innerhalb von 15 
Arbeitstagen nach Eintreffen des Liefer-
gegenstandes beim Besteller unter ge-
nauer Bezeichnung des Mangels anzu-
zeigen. Bei verborgenen Mängeln muss 
die schriftliche Rüge unverzüglich nach 
Feststellung des Mangels erfolgen. Die 
Beweislast dafür, dass es sich um einen 
verborgenen Mangel handelt, trifft den 
Besteller.  
 
Die Mängelansprüche des Bestellers sind 
zunächst auf das Recht zur Nacherfüllung 
beschränkt. Insoweit ist bei begründeter 
Mängelrüge – wobei die vom Besteller 
schriftlich freigegebenen Ausfallmuster 
die zu erwartende Qualität und Ausfüh-
rung bestimmen –  der Lieferer zur Nach-
erfüllung verpflichtet. Dafür ist dem Liefe-
rer vom Besteller angemessen Zeit und 
Gelegenheit für die Mängelbeseitigung zu 
gewähren. Hierbei ist die örtliche Entfer-
nung vom Sitz des Bestellers zu berück-
sichtigen. Ersetzte Teile werden Eigen-
tum des Lieferers. Der Lieferer kann die 
Beseitigung von Mängeln verweigern, 
solange der Besteller seine Verpflichtun-
gen nicht erfüllt.  
 
Kommt der Lieferer seiner Verpflichtung 
zur Nacherfüllung nicht innerhalb ange-
messener Frist nach oder schlägt eine 
Nachbesserung trotz wiederholten Ver-
suchs fehl, so kann der Besteller – im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften – 
den Kaufpreis mindern oder nach seiner 
Wahl von dem Vertrag zurückzutreten. 
Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, 
steht dem Besteller lediglich ein Recht 
zur Minderung des Vertragspreises zu. 
Der Anspruch auf Minderung und die 
Ausübung des Rücktrittsrechts sind 
ausgeschlossen, soweit der Nacherfül-
lungsanspruch verjährt ist. Weitergehen-
de Ansprüche, insbesondere Aufwen-
dungsersatz- oder Schadensersatzan-
sprüche wegen Mangel- oder Mangelfol-
geschäden, bestehen nur im Rahmen der 
Regelungen zu VII. Ersetzte Teile sind 
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auf Verlangen an den Lieferer unfrei zu-
rückzusenden. 
 
Eigenmächtiges Nacharbeiten und unsach-
gemäße Behandlung haben den Verlust 
aller Mängelansprüche zur Folge. Nur zur 
Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden 
oder bei Verzug der Mängelbeseitigung 
durch den Lieferer ist der Besteller berech-
tigt, nach vorheriger Verständigung des 
Lieferers nachzubessern und dafür Ersatz 
der angemessenen Kosten zu verlangen. 
Ansprüche des Bestellers wegen der zum 
Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen 
sich erhöhen, weil der Gegenstand der 
Lieferung nachträglich an einen anderen 
Ort als die Niederlassung des Bestellers 
verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung entspricht seinem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch. 
 
Für Verschleißteile, ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
Montage bzw. Inbetriebnahme und Wartung 
durch den Besteller oder Dritte, natürliche 
Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige 
Behandlung – insbesondere übermäßige 
Beanspruchung –, ungeeignete Betriebs-
mittel, Austausch von Werkstoffen, man-
gelhafte Bauarbeiten und ungeeigneter 
Baugrund wird nicht gehaftet. Bessert der 
Besteller oder ein Dritter unsachgemäß 
nach oder nimmt er ohne Zustimmung des 
Lieferers eine Änderung des Liefergegens-
tandes vor, ist eine Haftung ebenfalls aus-
geschlossen.  
 
Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 
BGB bestehen nur, sofern die Inanspruch-
nahme durch den Verbraucher berechtigt 
war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht 
dagegen für nicht mit dem Lieferer abge-
stimmte Kulanzregelungen und setzen die 
Beachtung eigener Pflichten des Rück-
griffsberechtigten, insbesondere die Beach-
tung der Rügeobliegenheiten, voraus.  
 
Die Vereinbarung einer Garantie bedarf der 
Schriftform. Eine Garantieerklärung ist nur 
dann wirksam, wenn sie den Inhalt der 
Garantie sowie die Dauer und den räumli-
chen Geltungsbereich des Garantieschut-
zes hinreichend beschreibt.  
 

VII. Allgemeine Haftungsbeschränkun-
gen 

In allen Fällen, in denen der Lieferer abwei-
chend von den vorstehenden Bedingungen 
auf Grund vertraglicher oder gesetzlicher 
Anspruchsgrundlagen zum Schadens- oder 
Aufwendungsersatz verpflichtet ist, haftet er 
nur, soweit ihm, seinen leitenden Angestell-
ten oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz, grobe 
Fahrlässigkeit, oder eine Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit zur Last 
fällt. Unberührt bleiben die verschuldensu-
nabhängige Haftung nach dem Produkthaf-
tungsgesetz sowie die Haftung für die 
Erfüllung einer Beschaffenheitsgarantie 
oder soweit der Lieferer einen Mangel 
arglistig verschwiegen hat. Unberührt bleibt 
auch die Haftung für die schuldhafte Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten; die 

Haftung ist insoweit jedoch außer in den Fällen 
des S. 1 auf den vorhersehbaren, vertragstypi-
schen Schaden beschränkt. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit 
den vorstehenden Regelungen nicht verbun-
den. 
 
VIII. Verjährung  
 
Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen 
Rechtsgründen auch immer – verjähren in 12 
Monaten. Insoweit verjähren auch Mängelan-
sprüche gemäß Abschnitt VI. in 12 Monaten 
nach Gefahrenübergang. Für vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten sowie bei Ansprü-
chen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten 
die gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für 
Mängel eines Bauwerkes oder für Lieferge-
genstände, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht 
haben. 
 

IX. Zahlungsbedingungen 

 
Sämtliche Zahlungen sind in € (EURO) aus-
schließlich an den Lieferer zu leisten und gelten 
erst bei der Gutschrift auf den Bankkonten des 
Lieferers als vorgenommen. 

 
Falls nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis 
für Lieferungen oder sonstige Leistungen zahl-
bar mit 2% Skonto innerhalb 14 Tagen sowie 
ohne Abzug innerhalb 30 Tagen nach Rech-
nungsdatum. Eine Skontogewährung hat den 
Ausgleich aller früher fälligen, unstrittigen 
Rechnungen zur Voraussetzung. Für eventuelle 
Zahlungen mit Wechsel wird kein Skonto ge-
währt. 
 
Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungs-
termins werden Zinsen in Höhe des gesetzli-
chen Zinssatzes von 8 Prozentpunkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB berech-
net. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn 
der Besteller eine geringere Belastung nach-
weist; der Nachweis eines höheren Schadens 
durch den Lieferer ist zulässig.  
 
Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln 
bleibt vorbehalten. Schecks und rediskontfähige 
Wechsel werden nur erfüllungshalber ange-
nommen, sämtliche damit verbundenen Kosten 
gehen zu Lasten des Bestellers. 
 
Der Besteller kann nur aufrechnen oder ein 
Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn 
seine Forderungen unbestritten oder rechtskräf-
tig festgestellt sind. Im Falle des Vorhanden-
seins von Mängeln steht dem Besteller ein 
Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es sei denn die 
Lieferung ist offensichtlich mangelhaft bzw. 
dem Besteller steht offensichtlich ein Recht zur 
Verweigerung der Abnahme der Arbeiten zu; in 
einem solchen Fall ist der Besteller nur zur 
Zurückbehaltung berechtigt, soweit der einbe-
haltene Betrag im angemessenen Verhältnis zu 
den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten 
der Nacherfüllung (insbesondere einer Mängel-
beseitigung) steht. Der Besteller ist nicht be-
rechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Män-
geln geltend zu machen, wenn er fällige Zah-
lungen nicht geleistet hat und der fällige Ge-
samtbetrag (einschließlich etwaig geleisteter 
Zahlungen) in einem angemessenen Verhältnis 
zu dem Wert der – mit Mängeln behafteten – 

Lieferung bzw. Arbeiten steht.  
    
Die nachhaltige Nichteinhaltung von 
Zahlungsbedingungen oder Umstände, 
welche ernste Zweifel an der Kreditwür-
digkeit des Bestellers begründen, haben 
die sofortige Fälligkeit aller Forderungen 
des Lieferers zur Folge. Darüber hinaus 
ist der Lieferer in diesem Fall berechtigt, 
für noch offen stehende Lieferungen 
Vorauszahlungen zu verlangen sowie 
nach erfolglosem Ablauf einer angemes-
senen Frist vom Vertrag zurückzutreten. 

 

X. Formen (Werkzeuge) 

 
Der Preis für Formen enthält auch die 
Kosten für einmalige Bemusterung, nicht 
jedoch die Kosten für Prüf- und Bearbei-
tungsvorrichtungen sowie für vom Bestel-
ler veranlasste Änderungen. Kosten für 
weitere Bemusterungen, die der Lieferer 
zu vertreten hat, gehen zu seinen Lasten. 

 
Sofern nicht anders vereinbart, ist und 
bleibt der Lieferer Eigentümer der für den 
Besteller durch den Lieferer selbst oder 
einen von ihm beauftragten Dritten her-
gestellten Formen. Formen werden aus-
schließlich für Aufträge des Bestellers 
verwendet, soweit dies vertraglich verein-
bart wird und solange der Besteller sei-
nen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtun-
gen nachkommt. Der Lieferer ist nur dann 
zum kostenlosen Ersatz dieser Formen 
verpflichtet, wenn diese zur Erfüllung 
einer dem Besteller zugesicherten Aus-
bringungsmenge erforderlich sind. Die 
Verpflichtung des Lieferers zur Aufbe-
wahrung erlischt zwei Jahre nach der 
letzten Teile-Lieferung aus der Form und 
vorheriger Benachrichtigung des Bestel-
lers. 
 
Soll vereinbarungsgemäß der Besteller 
Eigentümer der Formen werden, geht das 
Eigentum nach vollständiger Zahlung des 
Kaufpreises für sie auf ihn über. Die 
Übergabe der Formen an den Besteller 
wird durch die Aufbewahrung zugunsten 
des Bestellers ersetzt. Unabhängig von 
dem gesetzlichen Herausgabeanspruch 
des Bestellers und von der Lebensdauer 
der Formen ist der Lieferer bis zur Been-
digung des Vertrages zu ihrem aus-
schließlichen Besitz berechtigt. Der Liefe-
rer hat die Formen als Fremdeigentum zu 
kennzeichnen und auf Verlangen des 
Bestellers auf dessen Kosten zu versi-
chern. 
 
Bei bestellereigenen Formen gemäß 
Absatz 3 und/oder vom Besteller leihwei-
se zur Verfügung gestellten Formen 
beschränkt sich die Haftung des Lieferers 
bezüglich Aufbewahrung und Pflege auf 
die Sorgfalt wie in eigenen Angelegenhei-
ten. Kosten für die Wartung und Versi-
cherung trägt der Besteller. Die Verpflich-
tungen des Lieferers erlöschen, wenn 
nach Erledigung des Auftrages und ent-
sprechender Aufforderung der Besteller 
die Formen nicht binnen angemessener 
Frist abholt. Solange der Besteller seinen 
vertraglichen Verpflichtungen nicht in 
vollem Umfange nachgekommen ist, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������	
�	��
������������������������������������	 ��������!�"���#��"�$�%����&��'	�()*	 

steht dem Lieferer in jedem Fall ein Zu-
rückbehaltungsrecht an den Formen zu. 
 

XI. Materialbeistellungen 

 
Werden Materialien vom Besteller geliefert, 
so sind sie auf seine Kosten und Gefahr mit 
einem angemessenen Mengenzuschlag 
von mindestens 5% rechtzeitig und in 
einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern. 

 
Bei Nichterfüllung dieser Voraussetzungen 
verlängert sich die Lieferzeit angemessen. 
Außer in Fällen höherer Gewalt trägt der 
Besteller die entstehenden Mehrkosten 
auch für Fertigungsunterbrechungen. Wei-
tergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
 

XII. Gewerbliche Schutzrechte und 
Rechtsmängel 

 
Hat der Lieferer nach Zeichnungen, Model-
len, Mustern oder unter Verwendung von 
beigestellten Teilen des Bestellers zu lie-
fern, so steht der Besteller dafür ein, dass 
Schutzrechte Dritter im Bestimmungsland 
der Ware hierdurch nicht verletzt werden. 
Der Lieferer wird den Besteller auf ihm 
bekannte Rechte hinweisen. Der Besteller 
hat den Lieferer von Ansprüchen Dritter 
freizustellen und den Ersatz des entstande-
nen Schadens zu leisten. Wird diesem die 
Herstellung oder Lieferung von einem 
Dritten unter Berufung auf ein ihm gehöri-
ges Schutzrecht untersagt, so ist der Liefe-
rer – ohne Prüfung der Rechtslage – be-
rechtigt, die Arbeiten bis zur Klärung der 
Rechtslage durch den Besteller und den 
Dritten einzustellen. Sollte dem Lieferer 
durch die Verzögerung die Weiterführung 
des Auftrages nicht mehr zumutbar sein, so 
ist er zum Rücktritt berechtigt. 

 
Dem Lieferer überlassene Zeichnungen 
und Muster, die nicht zum Auftrag geführt 
haben, werden auf Wunsch zurückgesandt; 
sonst ist er berechtigt, sie drei Monate nach 
Abgabe des Angebotes zu vernichten. 
Diese Verpflichtung gilt für den Besteller 
entsprechend. Er ist über dies dazu ver-
pflichtet, Dritten entsprechende Zeichnun-
gen und Muster nicht zugänglich zu ma-
chen, solange nicht die ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung des Lieferers dazu 
vorliegt. Der zur Vernichtung Berechtigte 
hat den Vertragspartner von seiner Vernich-
tungsabsicht rechtzeitig vorher zu informie-
ren. 
 
Dem Lieferer stehen die Urheber- und ggf. 
gewerbliche Schutzrechte, insbesondere 
alle Nutzungs- und Verwertungsrechte an 
den von ihm oder von Dritten in seinem 
Auftrag gestalteten Modellen, Formen und 
Vorrichtungen, Entwürfen und Zeichnungen 
zu. 

 
Der Lieferer behält sich Eigentum und 
Urheberrecht an allen Unterlagen vor. Sie 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
oder für Werbezwecke verwendet werden 
und sind auf Verlangen zurückzugeben.  
  

Sollten sonstige Rechtsmängel vorliegen, so 
gelten für diese die Abschnitte VI. – VIII. ent-
sprechend. 
 

XIII. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 
Erfüllungsort ist der Ort des Lieferwerkes. 

 
Gerichtsstand ist nach Wahl des Lieferers 
dessen Firmensitz oder der Sitz des Bestellers 
auch für Urkunden-, Wechsel- und Scheckpro-
zesse. 
 
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Lieferer und Besteller gilt ausschließlich das für 
die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien 
maßgebliche Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 
 
Sollte eine Bestimmung in diesen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen oder eine Bestimmung 
im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirk-
sam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen 
oder Vereinbarungen nicht berührt. 
 

 
  
 


